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Beschlussempfehlung  
des Petitionsausschusses (2. Ausschuss)  

– Sammelübersicht 703 zu Petitionen –  

Der Bundestag wolle beschließen, 

die in der nachfolgenden Sammelübersicht enthaltenen Beschlussempfehlungen  
des Petitionsausschusses zu Petitionen anzunehmen. 

Berlin, den 6. November 2024 

Der Petitionsausschuss 

Martina Stamm-Fibich 
Vorsitzende 
 



Drucksache 20/13673 – 2 –  Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 

 

 

S a m m e l ü b e r s i c h t  703 
 
 
 
über die vom Petitionsausschuss behandelten Petitionen 
 
 
 
– Beschlüsse vom 6. November 2024 (Protokoll Nr. 20/81) – 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung 1 
 
Die Petition der Bundesregierung – dem Bundesministerium der Finanzen – als Material  
zu überweisen 
 
 

Lfd. 
Nr. 

Aktenzeichen der 
Eingabe 

Wohnsitz des  
Einsenders 

Inhalt der Eingabe 

1 Pet 3-20-08-602- 
021874 

53913 Swisttal Finanzverwaltung  

 
 
Beschlussempfehlung 2 
 
1. Die Petition der Bundesregierung – dem Bundesministerium der Justiz – als Material  

zu überweisen, soweit die Eingabe die Fälle betrifft, in denen trotz aller von § 78 b  
der Zivilprozessordnung vorgesehenen zumutbaren Anstrengungen kein zu den  
gesetzlichen Gebühren vertretungsbereiter Rechtsanwalt gefunden wird, 

2. das Petitionsverfahren im Übrigen abzuschließen 
 
 

Lfd. 
Nr. 

Aktenzeichen der 
Eingabe 

Wohnsitz des  
Einsenders 

Inhalt der Eingabe 

2 Pet 4-20-07-380- 
006644 

61462 Königstein  
im Taunus 

Zivilprozessordnung  
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Beschlussempfehlung 3 
 
1. Die Petition 

a) der Bundesregierung – dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen  
und Jugend und dem Bundesministerium der Justiz – zu überweisen, 

b) den Fraktionen des Deutschen Bundestages zur Kenntnis zu geben, 
c) den Landesvolksvertretungen zuzuleiten, 
soweit sie die Notwendigkeit einer fortlaufenden Überprüfung des für Werbung  
geltenden Rechtsrahmens in Bezug auf den Kinder- und Jugendschutz hinsichtlich  
geschlechtsbezogener Inhalte betrifft, 

2. das Petitionsverfahren im Übrigen abzuschließen 
 
 

Lfd. 
Nr. 

Aktenzeichen der 
Eingabe 

Wohnsitz des  
Einsenders 

Inhalt der Eingabe 

3 Pet 4-20-17-21650- 
011985 

48157 Münster Kinderschutz  

 
 
Beschlussempfehlung 4 
 
Die Petition den Fraktionen des Deutschen Bundestages zur Kenntnis zu geben 
 
 

Lfd. 
Nr. 

Aktenzeichen der 
Eingabe 

Wohnsitz des  
Einsenders 

Inhalt der Eingabe 

4 Pet 3-20-08-6133- 
019896 

16816 Neuruppin Tabaksteuer  

 
 
Beschlussempfehlung 5 
 
Das Petitionsverfahren abzuschließen 
 
 

Lfd. 
Nr. 

Aktenzeichen der 
Eingabe 

Wohnsitz des  
Einsenders 

Inhalt der Eingabe 

5 Pet 1-20-12-931- 
006737 

20359 Hamburg Deutsche Bahn AG  
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